
Freundlicherweise zugedachte Ehrenpreise bitten 
wir bis zum 25. Juli 2013 beim Vorstand oder bei 

der  Kreissparkasse Mulsum, Höchststadt 14, 
abzugeben. Ausstellung der Ehrenpreise erfolgt 

bei der Schießsporthalle, Höchststadt 1. Den 
Spendern schon Metzt ein herzliches Dankeschön.  
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Einladung zum Einladung zum Einladung zum Einladung zum 
VolksVolksVolksVolks----    und und und und 

Schützenfest Schützenfest Schützenfest Schützenfest 
vomvomvomvom    

26. Juli bis 26. Juli bis 26. Juli bis 26. Juli bis 28. Juli 201328. Juli 201328. Juli 201328. Juli 2013

Liebe Einwohner von Mulsum und Umgebung, 
liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

der Höhepunkt unseres Schützenjahres rückt näher. 
Zu unserem diesjährigen   

VolksVolksVolksVolks----    und und und und 
Schützenfest vom Schützenfest vom Schützenfest vom Schützenfest vom 

26. Juli bis26. Juli bis26. Juli bis26. Juli bis
28282828. Juli 2013. Juli 2013. Juli 2013. Juli 2013

laden wir Sie alle, auch im Namen unseres 
Schützenkönigs Sven WittkoYski und aller 
Majestäten, recht herzlich ein. 

Die Festtage sind gut vorbereitet. Es stehen 
sportliche Schießwettkämpfe, Tanz und Fröhlichkeit 
im Vordergrund. Auf dem Festplatz bieten 
Karussells und Buden Abwechslung für Groß und 
Klein. Bei den Verlosungen gibt es Zertvolle Preise 
zu gewinnen. 

Den Auftakt bildet der Wraditionelle Umzug am 
Freitagabend. Am Ehrenmal vor der Kirche findet die 
Kranzniederlegung statt. Zum Abschluss wird der 
Große ZapfenstreichGroße ZapfenstreichGroße ZapfenstreichGroße Zapfenstreich zelebriert. 

Wir hoffen auf regen Besuch auf dem Festplatz, bei 
den Schießveranstaltungen und bei den Festbällen. 

Am Sonntagnachmittag bieten unsere 
Schützendamen ein Kaffee- und Kuchenbuffet im 
Festzelt an.  

Wie alljährlich, ergeht auch diesmal unsere herzliche 
Bitte an alle Mulsumer, die Grundstücke, Häuser 
und Straßen mit Fahnen, Wimpeln, Girlanden, Grün 
und Lampions zu schmücken, um den gewohnten 
festlichen Rahmen zu geben.  

Den Ablauf der Festfolge und den Verlauf der 
Umzüge können Sie dem Festprogramm auf der 
Rückseite dieses Blattes HQWnehmen. 

Allen Gästen, Schützenschwestern und 
Schützenbrüdern wünschen wir ein sonniges 
Festwetter, viele Festesfreude und „Gut Schuss!“ 

SCHÜTZENVEREIN MULSUM UND 
UMGEBUNG E.V. 

DER VORSTAND 

Schützenverein	  Mulsum	  und	  
Umgebung	  von	  1911	  e.	  V.	  
 

Einverständniserklärung / Übernahme des Erziehungsauftrags 
 
Liebe Eltern, 
durch das Inkrafttreten des neuen Jugendschutzgesetzes haben Sie die Möglichkeit eine/n 
Erziehungsbeauftragte/n zu benennen. In Begleitung dieser/dieses Erziehungsbeauftragten 
kann Ihr Kind an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen. Dies betrifft auch den Besuch von 
Tanzveranstaltungen wie z.B. Zeltfeste für Jugendliche ab 16 Jahren. 
 
Zu Bedenken gilt: 
 
• Sie/Er muss reif genug und in der Lage sein Ihrem Kind in der Situation verantwortungsvoll  
   die notwendige Unterstützung bieten zu können. 
• Die Heimfahrt Ihres Kindes muss gesichert sein. 
• Die/Der Erziehungsbeauftragte darf während des Besuchs der Tanzveranstaltung nicht  
   unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stehen. 
• Jugendliche unter 18 Jahren dürfen in der Öffentlichkeit keinen Alkohol konsumieren. 
• Sie tragen weiterhin die volle Verantwortung für Ihr Kind, auch hinsichtlich der  
   Aufsichtspflicht und haftungsrechtlichen Regelungen, wenn Sie eine/n  
   Erziehungsbeauftragte/n benennen. 
 
Liebe Jugendliche, 
durch das neue Jugendschutzgesetz haben auch unter 18-jährige die Möglichkeit sich nach 
24 Uhr auf Tanzveranstaltungen und ähnlichem aufzuhalten.  
 
Dazu müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 
 
• Ihr müsst einen gültigen Personalausweis dabei haben. Dies gilt auch für Personen  
  über 18. 
• Ihr müsst in Begleitung einer volljährigen Person sein, die von Euren 
   Erziehungsberechtigten (i.d.R. die Eltern) die Erziehungsbeauftragung für die Dauer 
   des Aufenthalts der Tanzveranstaltung übertragen bekommen hat. Diese Übertragung  
   muss schriftlich geschehen. 
• Dieses Schriftstück müsst Ihr während Eures gesamten Aufenthalts der Veranstaltung bei  
   Euch tragen und auf Verlangen vorzeigen. 
• Eure volljährige Begleitperson muss ebenfalls einen gültigen Personalausweis bei sich  
   tragen. 
• Eure Begleitperson darf die Veranstaltung nicht ohne Euch verlassen und muss während 
  der gesamten Zeit nüchtern und im Vollbesitz der Kräfte sein und hat für die Einhaltung des  
  Jugendschutzgesetzes Sorge zu tragen. 
 
Der Einlass kann nur gegen Vorlage des Personalausweises gewährt werden. Diese 
Regelung gilt nur für Jugendliche die vor 24 Uhr kommen. Nach 24 Uhr müssen wir leider 
den Eintritt verweigern, auch wenn eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt, denn 
die Erklärung besagt, dass der betreffende Jugendliche in Begleitung eines Erziehungs-
berechtigten länger als 24 Uhr die Tanzveranstaltung besuchen darf, jedoch nicht, dass er 
diese nach 24 Uhr noch betreten darf. 
 
Achtung! Bitte doppelt ausfüllen! 
Eine Bescheinigung bekommt das Sicherheitspersonal! Die andere Bescheinigung und 
seinen Personalausweis muss der Jugendliche mit sich führen! Die Bescheinigung ist für 
jeden Besuch einer Tanzveranstaltung neu auszufüllen! Der Jungendliche und auch dessen 
Begleiter müssen einen gültigen Personalausweis mit sich führen! 
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Schützenverein	  Mulsum	  und	  
Umgebung	  von	  1911	  e.	  V.	  
 

Einverständniserklärung / Übernahme des Erziehungsauftrags 
 

 
Eltern / Erziehungsberechtigte(r) 
 
Hiermit übertrage ich: 
 
Vorname: ______________________ Nachname: ______________________________  
 
Straße: ________________________ Wohnort: ________________________________  
 
Telefon/Fax: ____________________  
 
gemäß §2, Abs. 2, Nr. 2 Jugendschutzgesetz die Aufgaben der Personenfürsorge für  
meine Tochter / meinen Sohn  
 
Vorname: ______________________ Nachname: ______________________________  
 
Straße: ________________________ Wohnort: ________________________________  
 
Geburtsdatum: __________________  
 
Für die Dauer des Aufenthalts der öffentlichen Veranstaltung am _______________ im 
Schützenhaus Mulsum und/oder dem Festzelt, Höchststadt, 27449 Mulsum auf die 
nachfolgende Aufsichtsperson:  
 
Aufsichtsperson:  
 
Vorname: ________________________ Nachname: ____________________________  
 
Straße: __________________________ Wohnort: ______________________________  
 
Geburtsdatum: ____________________  
 
Ich willige hiermit ein, die Begleitung und Aufsicht für die oben genannte, noch nicht 
volljährige Person für die Dauer des Besuchs der Veranstaltung über 24 Uhr hinaus zu 
übernehmen und für die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes Sorge zu tragen. Die 
Einverständniserklärung gilt nur für Jugendliche im Alter von 16 - 17 Jahren. Unter 16 
Jahren ist der Eintritt untersagt. Die Einverständniserklärung gilt nur am Ausstellungstag und 
wird nur in Verbindung mit dem Personalausweis akzeptiert. Sie ist auf keinen Fall eine 
Generalerklärung. 
Die zu beaufsichtigende Person muss sich mit seiner Aufsichtsperson beim Betreten der  
öffentlichen Veranstaltung einfinden. Der Aufenthalt ist der zu beaufsichtigenden Person nur  
solange gestattet, solange sich die Aufsichtsperson auch auf der Veranstaltung befindet.  
 
 
____________________________________________________________  
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
 
 
____________________________________________________________  
Datum, Unterschrift der Aufsichtsperson 


